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Fahrrad-Vollkaskoversicherung der Ammerländer Versicherung

. . . einfach eine

           gute Wahl!

Für den Versicherungsschutz gelten:

n  VVG 
n  die Versicherungsbedingungen für die Fahrrad-Vollkasko-
 bzw. Diebstahlversicherung Gewerbe 04.2019
n  die Satzung der Ammerländer Versicherung VVaG

* Voraussetzung: Jedes Fahrrad muss einen festen Nutzer haben (z. B. im Rahmen der Entgeltumwandlung). Räder mit wechselnden 
Nutzern können über die Fahrrad-Diebstahlversicherung versichert werden. 

Leistungseinschlüsse in der Fahrrad-Vollkasko- und
Diebstahlversicherung Gewerbe

Fahrrad-
Vollkaskoversicherung*

Fahrrad-
Diebstahlversicherung  = versichert       --  = nicht versichert  

Fahrrad und Fahrradteile
Neuwertentschädigung, max. 10.000,- Euro 	 

Versicherungsdauer je Fahrrad 36, 42, 48, 54 unbegrenzt
   oder 60 Monate 

Strafbare Handlungen
n Diebstahl des Fahrrades 	 
n Verlust des Fahrrades durch Raub / Einbruchdiebstahl 	 
n Teilediebstahl (auch Akku) 	 

Reparaturkosten
n Unfall (auch mit einem Transportmittel)  --
n Vandalismus  --
n Fall- oder Sturzschäden  --
n Brand, Explosion, Blitzschlag  --
n Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch  --
n Verschleiß (nicht an Reifen und Bremsen) max. 3 Jahre  --
n Bedienungsfehler / unsachgemäße Handhabung  --
n Material-, Produktions- und Konstruktionsfehlern nach Ab-  --
 lauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 24 Monaten

Akku- und Motorschutz
n Feuchtigkeitsschäden  --
n Elektronikschäden  --

Mobilität – Kostenübernahme bis max. 150,- Euro
n Ersatzfahrrad (max. 14 Tage)  --
n Transport zum nächstgelegenen Fahrradreparaturbetrieb  --
n Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln  --
n Zusätzliche Übernachtungen bei einer Reise  --
 (max. 3 Nächte) 


